
Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Am Alten Friedhof (Gemarkung Giesen -
kirchen, Flur 30)
Weg verlaufend vom Hauptzug in südliche
Richtung bis zur nördlichen Grenze des
Grundstücks Konstantinstraße Haus Nr.
153 bis 157 (Flurstücke 445 und 446)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Fußweg

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Die Widmung wird auf die Benutzungs-
art Fußgängerverkehr beschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-

kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners 

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Am Tannenbaum (Gemarkung Neuwerk,
Flur 19)
Stichwege vor den Häusern Nrn. 62 bis 66
und 70 bis 74 (Flurstücke 1040 und 1041)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Wohnweg

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Die Widmung wird auf die Benutzungs-
arten Fußgänger- und Radfahrverkehr
beschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß
§ 6 Abs. 1 des Straßen- und Wege -
gesetzes des Landes Nordrhein-West -
falen (StrWG NRW) in der Fassung der
Bekannt machung vom 23. September
1995 (GV. NRW. S. 1028 – SGV. NRW.
91 –), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV.
NRW. S. 294), dem öffentlichen Verkehr
gewidmet:

Lagebezeichnung:
Gerkerath (Gemarkung Rheindahlen, Flur
25)
Stichstraße verlaufend von Haus-Nrn.
53/81 in westliche Richtung bis Haus-Nr.
61 (Flurstück 248)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
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Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Johannes-Bröckers-Straße (Gemarkung
Neuwerk, Flur 33)
Straße verlaufend von Sibilla-Deußen-
Straße bis Nelkenstraße (Flurstück 929)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Verkehrsberuhigter Bereich

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß
§ 6 Abs. 1 des Straßen- und Wege -
gesetzes des Landes Nordrhein-West -
falen (StrWG NRW) in der Fassung der
Bekannt machung vom 23. September
1995 (GV. NRW. S. 1028 – SGV. NRW.
91 –), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV.
NRW. S. 294), dem öffentlichen Verkehr
gewidmet:

Lagebezeichnung:
Kölner Straße (Gemarkung Odenkirchen,
Flur 14)
Stichstraße norwestlich des Grundstücks
Haus-Nr. 277 verlaufend vom Hauptzug
(B 59) in nordöstliche Richtung bis zur
nordöstlichen Grenze des Flurstücks 523
(Flurstück 895 tlw.)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-

öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß
§ 6 Abs. 1 des Straßen- und Wege -
gesetzes des Landes Nordrhein-West -
falen (StrWG NRW) in der Fassung der
Bekannt machung vom 23. September
1995 (GV. NRW. S. 1028 – SGV. NRW.
91 –), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV.
NRW. S. 294), dem öffentlichen Verkehr
gewidmet:

Lagebezeichnung:
Regentenstraße (Gemarkung Mönchen-
gladbach, Flur 7)
Parkplatz nordöstlich des Grundstücks
Regentenstraße 161 (Flurstück 130)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Parkplatz

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.
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Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Sibilla-Deußen-Straße (Gemarkung Neu-
werk, Flur 33)
Straße verlaufend von Graf-Haeseler-
Straße in nördliche Richtung bis zur nörd-
lichen Grenze des Grundstücks Haus-Nr.
22/22a (Flurstück 1018 tlw.)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Verkehrsberuhigter Bereich

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Stadt (Gemarkung Schelsen, Flur 1)
verlaufend von Haus-Nrn. 22 und 24 in
südl. Richtung bis Haus-Nr. 47 einschl.
Stichweg zu den Grundstücken Haus-Nrn.
41 bis 45 (Flurstücke 159 tlw. und 162)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Tomper Feld (Gemarkung Hardt-alte)
Straße verlaufend von der Straße Tomp -
hecke in südliche  Richtung bis zur Kreu-
zung mit der Straße Tomper Weg (Flur 1,
Flurstück 216 und Flur 34, Flurstück 425
tlw.)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß
§ 6 Abs. 1 des Straßen- und Wege -
gesetzes des Landes Nordrhein-West -
falen (StrWG NRW) in der Fassung der
Bekannt machung vom 23. September
1995 (GV. NRW. S. 1028 – SGV. NRW.
91 –), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV.
NRW. S. 294), dem öffentlichen Verkehr
gewidmet:

Lagebezeichnung:
Tomper Weg (Gemarkung Hardt-alte, Flur
33)
verlaufend von der Straße Tomphecke bis
zur Straße Tomper Feld (Flurstück 360)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
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Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Anliegerstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Tomphecke (Gemarkung Hardt-alte)
verlaufend von Tomper Straße bis Niko-
lausstraße (Flur 1, Flurstücke 335 tlw., 336
und 348 sowie Flur 33, Flurstück 452)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Haupterschließungsstraße

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Keine

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Bekanntmachung

Die nachstehende Straße wird gemäß § 6
Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 23. September 1995 (GV.
NRW. S. 1028 – SGV. NRW. 91 –), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), dem
öffentlichen Verkehr gewidmet:

Lagebezeichnung:
Wyenhütte (Gemarkung Rheindahlen, Flur
18)
1. Straße verlaufend von der südwestli-

chen Grenze des Grundstücks Haus-
Nr. 26 in südwestliche Richtung bis ca.
4 m vor dem Wegeflurstück 795 sowie
Abzweigung in nördliche Richtung von
Haus-Nr. 57 bis Rochusstraße (Flur-
stück 785 tlw.)

2. Wohnweg verlaufend von Haus-Nr. 26
bzw. 38 in nordwestliche und ab Haus-
Nr. 62 in südwestliche Richtung bis zur
südwestlichen Grenze des Garagen-
flurstücks 713 (Flurstück 717)

Anmerkung: Der Lageplan kann beim
Fachbereich Tiefbau und Stadtgrün,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau,
Rathaus Rheydt, Zimmer 443 und 444
eingesehen werden.

Festsetzungen:
1. Einstufung

Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 2
StrWG NRW

2. Funktion
Verkehrsberuhigter Bereich/Wohnweg

3. Träger der Straßenbaulast
Stadt Mönchengladbach

4. Widmungsbeschränkungen
Zu 1.: Keine
Zu 2.: Die Widmung wird auf die Be -

nutzungsarten Fußgänger- und
Radfahrverkehr beschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt -
gabe, gerechnet vom Tage nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung an,
Klage beim Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf,
schriftlich, in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elek-
tronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten
im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO
VG/FG) oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle des
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 15.07.2015

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister

Hans Wilhelm Reiners

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Feuerwehr –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art  und Umfang der Leistung:
Umbau von 32 Einsatzfahrzeugen auf
Digitalfunk

Aufteilung in Lose:
Ja

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1 – 2 DLK, Los 2 – 1 ELW 1, Los 3 –
9 LF, Los 4 – 3 LF, Los 5 – 5 div. (MTF,
LKW, GW), Los 6  – 2 RTW, Los 7 – 2 RW,
1 GW, Los 8 – Lieferung von Funkgeräten
(Motorola)

Angebote sind möglich für:
ein Los, mehrere Lose, alle Lose

Nebenangebote sind:
nicht zugelassen

Ausführungsfrist:
ca. 4. Quartal 2015

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Wilde, Telefon 02166 9989-2460

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort bis 13.08.2015
bei der Stadt Mönchengladbach, Fach -
bereich Feuerwehr, Stockholtweg 132,
Zi. 0102, 41238 Mönchengladbach. 
Sie können auch unter Fax-Nr. 02166
9989-2489 oder E-mail
ausschreibung-feuerwehr@
moenchengladbach.de angefordert wer-
den.
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 7 EUR und ist
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an die Stadtsparkasse Mönchengladbach
Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl 310 500 00
(IBAN: DE 20 310 500 00 00000 66001,
SWIFT.BIC: MGLSDE33) zugunsten der
Stadtkasse Kassenzeichen 3704.0000.
0966 zu überweisen. 
Die Abgabe/der Versand der Unterlagen
erfolgt erst nach Vorlage eines Nach -
weises der Überweisung. Eine Bareinzah-
lung ist nicht möglich. Eine Erstattung der
Entschädigung erfolgt nicht.

Ablauf der Angebotsfrist:
18.08.2015, 12.00 Uhr

Schriftlich einzureichen in deutscher
Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach 
Vergabestelle
Weiherstr. 21, Zi. 10
41061 Mönchengladbach

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen. 

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:
- Benennung von mindestens drei in Art

und Umfang vergleichbaren Referenz-
projekten

- Angaben zum für die Leistung und
Aufsicht vorgesehenen technischen
Personal:
Nachweis „Fachmonteur für Digitalfunk
in Fahrzeugen (TÜV)“ oder vergleichbar

- sonstiges:
Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen.

Es werden Eignungsnachweise zugelas-
sen, die durch Präqualifizierungsverfahren
erworben werden.

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
keine

Zuschlagskriterien:
Preis 100 %

Bindefrist:
05.10.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Feuerwehr –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Feuerwehr –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt im Offenen Verfahren

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Vier Löschfahrzeuge (HLF 20)

Aufteilung in Lose:
Ja

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1: Fahrgestell
Los 2: Auf- und Ausbau mit Beladung

Angebote sind möglich für:
ein Los, beide Lose

Nebenangebote sind:
nicht zugelassen

Ausführungsfrist:
ca. 1. Hj. 2016 

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Kleinen, Telefon 02166 9989-2451

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort bis 09.09.205
bei der Stadt Mönchengladbach, Fach -
bereich Feuerwehr, Stockholtweg 132, Zi.
0102, 41238 Mönchengladbach. Sie kön-
nen auch unter Fax-Nr. 02166 9989-2489
oder E-mail ausschreibung-feuerwehr@
moenchengladbach.de angefordert wer-
den.
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 10 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl 310
500 00 (IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33) zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
3704.0000.0966 zu überweisen. Die Ab-
gabe/der Versand der Unterlagen erfolgt
erst nach Vorlage eines Nachweises der
Überweisung. Eine Bareinzahlung ist nicht
möglich. Eine Erstattung der Entschädi-
gung erfolgt nicht.

Ablauf der Angebotsfrist:
16.09.2015, 12.00 Uhr

Schriftlich einzureichen in deutscher
Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Vergabestelle
Weiherstr. 21, Zi. 10
41061 Mönchengladbach

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen. 

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:
• Referenzen zu mind. fünf vergleich -

baren Projekten nicht älter als drei Jahre
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal (Nachweis „Fachmonteur für
Digitalfunk in Fahrzeugen (TÜV)“ oder
vergleichbar)

Es werden Eignungsnachweise zugelas-
sen, die durch Präqualifizierungsverfahren
erworben werden.

Sonstige Erklärungen:
Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht, Min-
destlohn) in Verbindung mit § 8 Tariftreue-
und Vergabegesetzes Nordrhein-West -
falen sowie der §§ 18 (Berücksichtigung
sozialer Kriterien)  und 19 (Frauenförde-
rung) Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die
Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und
Mindestentlohnung für Dienstleistungen
entsprechend den Vorgaben des § 4 Abs.
3 Satz 1 Tariftreue- und Vergabegesetz
Nordrhein-Westfalen zur Zahlung des ver-
gaberechtlichen Mindestlohns von derzeit
8,85 Euro/Std. nicht auf Beschäftigte be-
zieht, die bei einem Bieter oder Nach -
unternehmer im EU-Ausland tätig sind
und die Leistung im EU-Ausland erbringen

Zuschlagskriterien:
Preis 70 %
Technischer Wert: 15 %
Service 15 %
(Unterkriterien gem. Vergabeunterlagen)

Bindefrist:
16.11.2015

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
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Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 21.07.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Feuerwehr –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Schule und Sport –, 41050
Mönchengladbach, vergibt in öffentlicher
Ausschreibung

Ort der Leistung:
Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik

Art und Umfang der Leistung:
Mobiliar für die Metallwerkstatt

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Sofort nach Auftragsvergabe 

Fachliche Auskunft erteilt:
Hr. Boden, FB Schule u. Sport, Tel.:
02161/25-3752

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort bis 10.08.15
beim FB Schule und Sport, Voltastraße 2,
41061 Mönchengladbach, Zimmer 221.
Sie können auch unter der o. g. Ruf-Nr.
/Fax-Nr. 02161/25-3716 /E-mail
Clemens.Boden@moenchengladbach.de
angefordert werden.

Ablauf der Angebotsfrist:
12.08.15, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
FB Verwaltungsentwicklung und -service,
Weiherstr. 21, 41061 Mönchengladbach,
Zimmer 10.
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.
Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen (gem. Vordruck)

- Es werden Eignungsnachweise, die
durch Präqualifizierungsverfahren er-
worben werden, zugelassen.

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
Nachweis nachhaltiger Forstwirtschaft

Zuschlagskriterien:
Preis (90%), Garantie (10%, Wertung erst
ab einer Garantiedauer von mehr als 24
Monaten)

Bindefrist:
10.09.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– FB Schule und Sport –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Straßenneubau, Erschließungen –, 41050
Mönchengladbach, vergibt in öffentlicher
Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Umgestaltung ZOB Hilderather Straße

Art und Umfang der Leistung:
Los 1 – Straßenbauarbeiten Stadt MG
Los 2 – Tiefbauarbeiten NEW Netz GmbH

Aufteilung in Lose:
2 Lose

Es ist keine losweise Vergabe vorgesehen

Art und Umfang der einzelnen Lose:
LOS 1
ca. 900 cm Boden lösen, laden, entsorgen
ca. 3800 qm Tragschicht lösen, laden,
entsorgen
ca. 2000 qm Asphalt lösen, laden, ent -
sorgen
ca. 1800 qm Betonplatten lösen, laden,
entsorgen

16 Straßenabläufe liefern und einbauen
ca. 1800 qm bituminöser Oberbau
ca. 1700 qm Platten- und Pflasterbelag
ca. 750 m Borde
10 Leuchten liefern und setzen
10 Bäume pflanzen, incl. Fertigstellungs-
und Entwicklungspflege
8 Metall-Glas Wetterschutzschirme trans-
portieren und setzen
2 Grundwassermessstellen errichten

LOS 2
ca. 300m 20KV Mittelspannungskabel 
ca. 600m 1KV Niederspannungskabel 
ca. 180m Schutzrohr PE-HD DN125
ca. 120m Fernmeldekabel 
ca. 1 Stk. Station setzen
ca. 30m Erdgasleitung DN 150 PE 100
ca. 30m Trinkwasserleitung DN 150 PE 100
ca. 2  Stk. Hausanschlüsse auswechseln/
umbinden

Ausführungsfrist:
100 Arbeitstage

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Kannen, Telefon: 02161/25-9028

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planung, Bauen – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -
geschoss, Zimmer 440 (Telefon 02161/
25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 21,50 EUR
und ist an die Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung von
Unterlagen oder die Einsichtnahme:
11.08.2015, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
18.08.2015, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440

Die Submission findet am 18.08.2015,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -
geschoss, Zimmer 441, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten zu -
gelassen (VOB).
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Sicherheitsleistung:
5 %

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregisterge-
setzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vor -

zulegen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Nachweise zur Beitragsentrichtung zur

gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 7 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Zuschlagsfrist:
29.09.2015

Zuschlagskriterien:
90 % Preis
10 % Qualität

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planung, Bauen –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Straßenmanagement –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Lieferung von LED Leuchten für die
Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Mön-
chengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von 820 LED Leuchten

Aufteilung in Lose:
3 Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1: LED Auf-/Ansatzleuchte Koffer² 70
Los 2: LED Auf-/Ansatzleuchte Koffer² 100
Los 3: LED Straßenbeleuchtung Glad -
bacher Straße

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Ausführungsfrist:
Sommer 2015

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Heynckes, Telefon: 02161/25-9081

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planung, Bauen – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Oberge-
schoss, Zimmer 440 (Telefon 02161/25-
8014). 
Sie können auch angefordert werden un-
ter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unterla-
gen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung von
Unterlagen oder die Einsichtnahme:
04.08.2015, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
11.08.2015, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Beiträ-

ge zur Sozialversicherung und zur Be-
rufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarzar-
beiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
70 % Preis
30 % technischer Wert

Bindefrist:
21.09.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planung, Bauen –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Straßenmanagement –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Parkraumbewirtschaftung in Mönchen-
gladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung und Aufstellung von 20 Park-
scheinautomaten in Mönchengladbach
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Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Oktober 2015

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Kunze, Telefon: 02161/25-9050

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planung, Bauen – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -
geschoss, Zimmer 440 (Telefon 02161/
25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung von
Unterlagen oder die Einsichtnahme:
11.08.2015, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
18.08.2015, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)

und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
80 % Preis
20 % Gewährleistung

Bindefrist:
29.09.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planung, Bauen –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Umweltschutz und Entsorgung –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Stadtgebiet Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Beschaffung eines Dienstfahrzeuges

Lieferung eines Personenkraftwagen Bau-
art SUV, Allradantrieb, 5 Sitzplätze, Kraft-
stoff Benzin mind. 88 KW

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
November 2015

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Pitz, Telefon: 0 21 61 / 25 82 41

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Fach -
bereich Umweltschutz und Entsorgung,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Eingang Limitenstraße 48,
Zimmer L 48. Sie können auch unter Ruf-
Nr. 0 21 61 / 25 82 41, Fax-Nr. 0 21 61 /
25 82 79 /E-mail andre.pitz@
moenchengladbach.de angefordert wer-
den.
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl 310
500 00 (IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33) zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen 6404.

9000.0240 zu überweisen. Die Aushändi-
gung bzw. der Versand der Unter lagen er-
folgt erst nach Vorlage des Nachweises
der Überweisung (ggf. per Fax oder
E-Mail). Eine Erstattung der Entschädi-
gung erfolgt nicht.

Ablauf der Angebotsfrist:
19.08.2015 / 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Fachbereich Verwaltungsentwicklung und
 -service
Weiherstraße 21
41061 Mönchengladbach
Zimmer 10
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
keine

Zuschlagskriterien:
70% Preis
30 % Lebenszykluskosten

Bindefrist:
30.09.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Umweltschutz und
Entsorgung –
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Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte ver -
lorengegangene Sparkassenbuch, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, ist die Kraftloserklärung
beantragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500015320

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 16. Ok-
tober 2015, seine/ihre Rechte anzumelden
und das Sparkassenbuch vorzulegen,
andernfalls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 16. Juli 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung
von Sparkassenbüchern

Die nachstehend aufgeführten, verloren-
gegangenen Sparkassenbücher, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, wurden am 16. Juli 2015
durch Beschluss des Sparkassenvorstan-
des für kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nrn.:

3401171727
3500306976
3500742824

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach, den 16. Juli 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verloren -
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, wurde am 20. Juli 2015 durch
Beschluss des Sparkassenvorstandes für
kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3402925337

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach, den 20. Juli 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verloren -
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, wurde am 20. Juli 2015 durch
Beschluss des Sparkassenvorstandes für
kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500074707

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach, den 20. Juli 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

163



Die bundesweite Aktion „Stadtradeln“ vom 6. bis
26. September kommt auch in Mönchengladbach
ins Rollen. Erstmalig beteiligt sich die Stadt an
dem deutschlandweiten Wettbewerb, bei dem
Städte und Gemeinden von A wie Aachen bis Z
wie Zirndorf im bayerischen Landkreis Fürth teil-
nehmen. Initiator der Aktion ist das Klima-Bündnis,
das größte kommunale Netzwerk zum Klima -
schutz, dem die Stadt Mönchengladbach seit
2009 angehört. Den ersten Aufrufen zur Teilnahme
an der Aktion, bei der es darum geht, in den
drei Wochen „umzusatteln“ und möglichst viele
Kilometer privat wie beruflich mit dem Fahrrad
zu hinterlegen, sind bereits zahlreiche Mön -
chen gladbacher gefolgt. Neben der Initiative
„200 Tage Fahrradstadt“ und dem ADFC haben
sich unter anderem Teams aus Gesamtschule
Stadtmitte, Polizei, Stadtverwaltung und dem Rat
gebildet.

„Die Einzelbewerber und Teams stehen dabei
nicht nur untereinander auf lokaler Ebene in
Konkurrenz. Je mehr Teilnehmer aus Mönchen -
gladbach sich der Aktion anschließen, umso
größer die Chance, dass die Vitusstadt im
Städtevergleich positiv abschneidet“, so Antti
Olbrisch, Klimaschutzmanager der Stadt Mön -
chen gladbach, der wie sein Kollege Carsten
Knoch als Mobilitätsbeauftragter beim Stadtradeln

dabei ist. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Rei -
ners, der sich ebenso angemeldet hat, gibt am
Sonntag, 6. September, um 11 Uhr auf dem
Rheydter Marktplatz den Startschuss. Er ruft alle
Bürgerinnen und Bürger sowie Ratsmitglieder auf,
beim Stadtradeln für den Klimaschutz mit zu
radeln und ein deut liches Zeichen für mehr Rad-
verkehr zu setzen. Auf die aktivsten Teilnehmer
warten attraktive Preise, unter anderem Sach-
preise aus dem Fahrrad zubehör. 

Die Kampagne dient der Förderung des Null-
Emissions-Fahrzeugs Fahrrad im Straßenverkehr,
um unter anderem Luftschadstoffe und Lärm zu
reduzieren und die Lebensqualität in Städten und
Gemeinden deutlich zu verbessern. Interessierte
wenden sich per E-Mail an stadtradeln@
moenchengladbach.de oder telefonisch an Antti
Olbrisch (Klimaschutzmanager) unter 02161/
25-8266 oder Carsten Knoch (Mobilitätsbeauf-
tragter) unter 02161/25-8575. 

Weitere Infos zur Kampagne sind unter www.stad-
tradeln.de zu finden. Dort ist auch eine eigene
Seite für die Stadt Mönchengladbach eingerichtet.
Partner der Aktion bei der Durchführung in
Mönchengladbach sind 200 Tage Fahrradstadt
und das Diakonische Werk Mönchengladbach
sowie der ADFC. 
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